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§ 189 StPO Zustandigkeit fur
Entscheidungen

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die Entscheidung darUber, mit welchen Personen angehaltene Beschuldigte schriftlich und telefonisch
verkehren und welche Besuche sie empfangen diirfen, die Uberwachung ihres Brief- und Telefonverkehrs und
ihrer Besuche sowie alle Gbrigen Anordnungen und Entscheidungen, die sich auf den Verkehr der angehaltenen
Beschuldigten mit der AulRenwelt (88 86 bis 100 des Strafvollzugsgesetzes) beziehen, stehen, mit Ausnahme der
Uberwachung der Paketsendungen, im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, im Hauptverfahren dem
Gericht zu. Von der Uberwachung des Brief- und Telefonverkehrs darf nur insoweit abgesehen werden, als davon
keine Beeintrachtigung des Haftzweckes zu beftirchten ist.

2. (2)Die Entscheidungen nach § 16 Abs. 2 Z 4 und 5 des Strafvollzugsgesetzes stehen dem fiir die Entscheidung Uber
die Verhangung und Fortsetzung der Untersuchungshaft zustandigen Gericht zu.

3. (3)Im Ubrigen stehen alle Anordnungen und Entscheidungen hinsichtlich der Anhaltung in Untersuchungshaft
dem Anstaltsleiter oder dem von diesem dazu bestellten Vollzugsbediensteten zu. Vor jeder Entscheidung nach
den 88 185 Abs. 2, 186 Abs. 2 und 187 Abs. 1 ist im Ermittlungsverfahren die Staatsanwaltschaft, nach Einbringung
der Anklage das Gericht zu héren. Ordnungswidrigkeiten, die von angehaltenen Beschuldigten begangen wurden,
sind der Staatsanwaltschaft und dem Gericht mitzuteilen. Das gleiche gilt von Vorfallen, von denen eine
Beeintrachtigung der Haftzwecke zu befurchten ist.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/86
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/185
file:///

	§ 189 StPO Zuständigkeit für Entscheidungen
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


